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Das Flurstück 297 liegt in der westlichen Kernstadt Nagold und wird ostseitig 
von der Wörthstraße und südwestseitig von der Lembergstraße erschlossen. 
Nördlich grenzt die Fläche an das Kirchengrundstück der Gemeinde 
St. Petrus und Paul an. Gegenüber befindet sich das zu Wohnzwecken er-
schlossene Areal „Altes Krankenhaus“. Auch entlang der Lembergstraße ist 
das Quartier von Wohngebäuden geprägt (s. Abgrenzungsplan und Luftbild).  
 
Das Flurstück befindet sich im Eigentum der Stadt Nagold und liegt im Gel-
tungsbereich des seit dem 26.07.1997 rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Wörthstraße I, Teil A“ (s. Bebauungsplanauszug). Dieser Bebauungsplan 
sieht bereits eine wohnbauliche Nutzung für das vollumfänglich versiegelte 
und als Parkierungsfläche genutzte Grundstück vor.  
 
Planungsziel ist es, dass Grundstück einer privaten Wohnbebauung zu zu-
führen. Das hierfür vorgelegte Baukonzept wurde bereits dem Gestaltungs-
beirat der Stadt Nagold vorgestellt, von diesem bewertet und befürwortet.  
 
Für die Umsetzung dieser städtebaulichen Entwicklungsabsicht sowie zur 
planungsrechtlichen Sicherung wird es erforderlich, den geltenden Bebau-
ungsplan „Wörthstraße I, Teil A“ entsprechend zu ändern.  
 
Aus den vorgenannten Gründen hat sich insbesondere der Technische Aus-
schuss als Fachgremium sowie der Gemeinderat (GR) der Stadt Nagold aus-
führlich mit der angestrebten Änderung befasst. Nach intensiver Beratung hat 
sich der GR mehrheitlich für die Schaffung des erforderlichen Planungsrech-
tes entschieden. Hierdurch kann die künftig angedachte bauliche Nutzung 
des Grundstücks rechtlich gesteuert und nachhaltig gesichert werden.  
 
Auf Grund der Sachlage kann die erforderliche Änderung der bisherigen 
Plangebung gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt wer-
den. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Planung keine Umweltprüfung gem. 
§ 13 (3) BauGB durchgeführt wird. 
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